
GEMEINDE LANGENPREISING 

S A T Z U N G 
über die Festlegung der Grenzen des im Zusammenhang bebauten 
Orteiles Langenpreisinq, 

Gemeinde Langenpreising 
------------------------------------------------------------
------- 
Die Gemeinde Langenpreising erläßt aufgrund § 34 Abs. 4 Ziff. 
1 in Verbindung mit Ziff. 3 und Art. 23 Bayer. Gemeindeordnung mit 
Zu-stimmung des Landratsamtes Erding vom.... 08..02..1.993 
...... folgende 
S A T Z U N G 

§ 1 

Die Grenzen des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles werden gemäß 
den in beigefügtem Lageplan ersichtlichen Darstellungen 
festgelegt. Folgende F1.Nrn. sind in den Geltungsbereich 
eingeschlossen: 
305/3, 305, 306/3 und 306/T, Gemark. Langenpreising. 
Der Lageplan im Maßstab 1:1000 vom 23.06.1992 ist Bestandteil 
dieser Satzung. 

§ 2 

Für die Grundstücke Fl.Nrn. 306/3 und 306/T sind insgesamt 
maximal drei Wohneinheiten bei einer Bebauung E+D zulässig. 
Auf dem Grund-stück Fl.Nr. 306/T ist nur eine Einzelhausbebauung 
zulässig. 

§ 3 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Mittei-
lungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg in Kraft. 

Warte7berg, den 14.04.1993 
Geme4nde Langenpreising: /~, 

 
 

1. Bürgermeister 

 
B e k a n n t m a c h u n Q s v e r m e r k e 
zur Festlegung der Grenzen des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles Langenpreising, Gemeinde Langenpreising 
1. Der Gemeinderat Langenpreising hat in seiner Sitzung am . 
14.12.1992 die Festlegung der Grenzen des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles Langenpreising, Gemeinde Langenpreising, als Satzung 
beschlossen. 
Wartenberg, den 14.04.1993 Gemeinde Langenpreising 
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D a n n e r 

2. Bürgermeister 

 
2. Das Anzeigeverfahren zur Abgrenzungs- und Abrundungssatzung 
nach Maßgabe des Lageplanes M 1:1.000 vom 16.11.92 wurde mit 
Schreiben der Gemeinde Langenpreising vom 15.12.1992 an das 
Landratsamt Erding eingeleitet. 
Das Landratsamt Erding hat mit Schreiben vom 08.02.93, 

AZ 42/610-4/2 keine Verletzung von Rechtsvorschriften geltend 
ge-macht (5 11 BauGB). 
Wartenberg, den 14.04.1993 Gemeinde Langenpreising 

 

 
2. Bürgermeister 
 
3. Die Abgrenzungs- und Abrundungssatzung wurde am 02.04.93 durch 
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Wartenberg, Nr. 13/1993, bekanntgemacht. Die Satzung ist damit 
rechtsverbindlich. 
Wartenberg, den 14.04.1993 Gemeinde Langenpreising 

 
2. Bürgermeister 

 
 
 
 



 
 



 


